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Ausschluss von der Förderung 

Ausschluss von der Förderung

Von der Förderung sind insbesondere Unternehmen ausgeschlossen, deren Haupttätigkeit in folgende 
Abschnitte und Abteilungen der WZ 2025 fällt (Liste nicht förderfähiger Wirtschaftszweige):

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
C 24 Metallerzeugung und -bearbeitung, soweit „Stahlindustrie“ (gemäß Artikel 13 Buchstabe a in 

Verbindung mit Artikel 2 Nummer 43 AGVO)
D Energieversorgung
E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 

(außer 38.21 und 39)
F Baugewerbe
G Handel (außer 46.2 bis 46.6 sowie 46.8 und 46.9)

H Verkehr (vgl. auch Artikel 13 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 45 AGVO) und Lagerei 
(außer 49.34 sofern sie ausschließlich touristischen Zwecken dienen, und 52.25)

I 55.4 Vermittlungstätigkeiten für Beherbergungsdienstleistungen
I 56

J

Gastronomie (außer in Kombination mit I 55 – Beherbergung, wobei mit den eigenen Beherbergungs-
gästen mindestens 25 % der Umsätze erzielt werden müssen)
Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten (außer 58.1, 58.2, 
59.11, 59.12 und 59.2)

K 61 Telekommunikation
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Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Grundstücks- und Wohnungswesen
Erbringung von wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (außer 71, 72 und 73)
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung51; Sozialversicherung
Erziehung und Unterricht
Gesundheits- und Sozialwesen
Kunst, Sport und Erholung (außer 93.2 soweit die Dienstleistungen überwiegend dem Tourismus 
zugutekommen)
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen (außer 96.23 soweit die Dienstleistungen überwiegend dem 
Tourismus zugutekommen)
Private Haushalte mit Haushaltspersonal sowie Herstellung von Waren und Erbringung von 
Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften

Einschränkungen der Förderung

(1) Die Förderung aufgrund beihilferechtlicher Regelungen ist eingeschränkt für den Bereich „Verarbeitung und

Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen52 und von Erzeugnissen der Fischerei und Aquakultur“53.

(2) Die Förderung von Investitionsvorhaben im Schiffbausektor ist grundsätzlich möglich. Dabei ist jedoch zu
beachten, dass Investitionsvorhaben in Werften für Neubau, Umbau und Reparatur der in Nummer 12
Buchstabe d der früheren Rahmenbestimmungen über Beihilfen für den Schiffbau54 aufgeführten Arten von
Handelsschiffen mit Eigenantrieb einzeln bei der EU-Kommission auf Grundlage der Regionalbeihilfeleitlinien
angemeldet werden müssen.
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Umfasst nicht die Rüstungsindustrie, die im Abschnitt C (Verarbeitendes Gewerbe) verortet ist. 

Ausgeschlossen sind Beihilfen für die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
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a) wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge der bei Primärerzeugern erworbenen oder von den

betreffenden Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse richtet;

b) wenn die Beihilfe an die Bedingung geknüpft ist, dass sie ganz oder teilweise an die Primärerzeuger weitergegeben wird

(vgl. Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c AGVO).

Siehe auch Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor (insbesondere Abschnitt 1.1.1.3) aus

dem Jahr 2022.

Vgl. hierzu Verordnung (EU) Nr. 2022/2473 der Kommission vom 14. Dezember 2022 zur Feststellung der Vereinbarkeit

bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der

Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Gruppenfreistellungsverordnung für den Fischerei- und

Aquakultursektor) (ABl. L 327 vom 21.12.2022, S. 82).

Vgl. ABl. C 364 vom 14.12.2011, S. 9.




